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Rüchrirkende Bestellung eines Pflicttverteidigers auch
nach Verfialrrenseinstellung nach $ 170Abs.2 SIPO (Red).

LG Halle, fescnl v. 16.10.2024 -3 Qs 101124

(AG Naumburg)

I. Die StA ... führte gegen de,n ehemaligen Beschuldigten ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Verdachts des Wohungs-
einbmchsdiebstahls ...
Mit Übenendung einer Vorladung zur Beschuldigtenvemeh-

mung vom 24.7.2024 wurde dem ehemals Beschuldigten

dwch die crmittelnde Polizeibeh6rde der Tatvorwurf bekannt-

gegeben

lr,fit anwaftlichein Faxschreiben vom30.7.2A24, bei de,n Po-

lizeirevier ... am31.7.2024 eingegangen beantagte der ehe-

malige Beschuldigüc, ih Rechtsanwalt F ... ats Pflichwer-
teidiger beizuoülnen. Das' Polizeirevier ... übersaridta-an

2.8.2024 die Sachakte an die StA ... , wo dic Alcte noch am

gleichen Tag einging.

Dort wnrde die Alcte erst am 15.8.2024 in das Register einge-

tragen und de,n arsdndigen Dezerncnt€Nr vorgelegt. Eine

tlbersendung der Akte gn den frr den Beiordnungsantag

vom 30.7.2024 zus6ndigen Ermittlungsrichter bcim AG ...
erfolgte insoweit (vorerst) nicht.

Mit Verfügung vom 19.8.2024 wufde vom anständig€n D€-

zernelrton das Ermittl'mgsverfahren g€m. $ 1?0 Abs. 2 StPO

eingesrcllt. Nach Aktenlage bestand offensichtlich kein hin-

reichender Tatverdacht.

Mitt€l$ d€nelben Verfügrmg übersandte die StA . .. die Sach-

akte an das AG und beantragrc, den Beiordnungsantrag des

Verüeidigen Rechtsanwalt F als rmbegründet abzulebnen. Die
g6f6luagsakte gng arn 2A.8.2024 beim AG ein.

Mit Bescblnss vom 6.9.2024 lehnte das AG sodann den

Antrag des vormals Beschuldigteri vam30.7.2024 auf Bestel-

lung von Rechtsanwalt F zum Pflichtverteidiger als unbe.

grändst ab. Zw Begründung führte das AG aus, dass totz
Vorliegens der Vorausseüzungen einer Pflichtverteidiger-

bestellrmg diese nun räckrrir*end aicht mehr erfolgen könne'

dt zuti*herz,eitlich eine Verfabrenseinstellung erfolgt sei und

die Aldsn noch vor Ablauf von drei Wochen nach Antrag-

stellung b€im AG ... eingegangen seien. Insoweit wurde auf

Rspr. der 4. großen Straftammer (Jugendkammer) des LG ...
verwiescn, wonach das Kriterium der,,unverzüglichen Vor-
lage" in der Regel bei Eingang der Akten bei dem ftr die

Entscheidung zuständige'n AG binnen drei Wochen nach e'rst-

maligerAntragstellung gegenüber der Polizei erfrllt sei.

Der Beschluss wurde dem chemaligen Beschuldigten am

10.9.2024 gegen Poskustellung;surkunde zugestelll Mit an-

waltlichen Sptriftsatz vom t2-9.2024, eingegange'a beim AG

am gleichen Tag, legte der ehemals Beschuldigte gege'n den

Beschluss vom6.9.2024 sofortige Beschwerde ein, welche er

ausfübrlich begtündete. Insbesondere verwies er auf einen

Beschluss der hiesigen 3. großen Strafl<ammer ... , in dem

totz Einhaltung der besagten DreiWochen-Frist (die Akte
war dort genäu drei Wochen nach erstmaliger Antagstellug
gegenüber der Polizei beim AG eingegangen) eine rückwir-
kende Pflichtverteidigeöesüellung erfolgt sei.

Die StA ... beantmgte, die sofortige Beschwerde als unbe-
gründet zu verwerfen, rmd legte die Sache der Karnmer zur
Entscheidung vor.

II. Die .. . sofortige Beschwerde des ehemaligen Beschuldig-

t€n hat Erfolg. Sie ist begründet. Die Kammer teilt die

Rechtsauffassung des AG und der StA ... im hier vorliegen-
den Fall nicht (wobei sie allerdings an ihrer Rechtsprechung,

dass das Kriterium der ,,unverzüglichen Vorlage" in der

Regel bei Eingang der Akten bei dem für die Entscheidung

zuständigen AG binnen drei Wochen nach erstmaliger An-
tragstelhmg gegcnüber der Polizci erfüllt ist, gnrndsätzlich

festträI$.

Da das Ennitttungsverfaüren gegeir dern ehemaligen Bcschul-

di$en mit Verfrgring def-StÄ'vom 19.8.202 gent. $ 170-

Abs. 2 StPO eingestellt wurde, kommt lediglich eine rück-

wirkende Bestelhmg des Verteidigers als Pflichtverteidiger
i.S.d. $ 140 SIPO in B€tracht

Nach der ständigen Rryr. der Kanner ... ist jedenfatls dann

ausnahmsweisc eine rüclsüirk€nde Bestellung zum Pflicht-

v€rteidiger voramehmcn, wenn der B.eschuldigte rcchtzeitig

eine Pfl ichtverteidigerbestellung ausdrücklich beantragt hatte,

werm die Voraussetzungen einer Pflichtverteidigeöestelhmg
zum Zeitpunkt der Anhagstellung vorgelegen haben und

wenn eine Enecheidung über de,n Beiordnungmntag ohne

zwingenden Grundnicht unverzüglich erfolgt ist, da die Ent-

scheidung durch behördeninterne Vorgänge unterblieben ist,

aufdie ein Außenstehender keinen Einfluss halte (vgl. auch

LG Halle, Beschl. v. 6.8.2020- lOa Os 6?20).
Nur so wird der durch die Möglichkeit fehlender Vergünrng

entstehenden Gefalu einer unzureichcnden Verteidigung eines

Beschuldigten im Emdttlungsverfahrcn vor der Beiordnung

entgegengewirkt rmd entsprechend dem Willen des Gesetz-

gebefs die Position des Beschuldigten im Ermittlungsverfah-

ren gestärlct (vgl.: OLG Nttrnberg Beschl. v. 6.ll.2A2O -
Ws"96?20 Rn 25,zitiertnachjuris),- -- .

Dies gilt hier insbesondere deshalb, da die Polizei den Be-

schuldigteir zu einer Beschuldigtenvcmehmung vorgeladen

hatte. Dass sich ein Beschuldigter, der unter Bew?ihrung steht

und dem im Falle einer emeuten Verurteilung ein Bewäh-

rungswidemrf droht, hier an einen Verteidiger wendet, ist nur

verständlich. Einem Beschuldigten in einer solchen Sihration

soll jede,nfalls nicht eine unzureichende Verteidigung droheg

weil er nicht über die finanziellen Mittel verfügt, einen Wahl-

verteidiger zu bezahlen.

Die Voraussetzungen einer rückwirkenden Beiordnung liegen

nach den vorgenannten aufgesrcllten Grundsätzen im hier an

entscheidenden Fall von
Vorliegend wurde der mit anwaltlichem Schriftsatz vom

30.1.2024 gesüellte rmd beim Polizeirevier ... ausweislich

dss Fd$chreibens irm 31.7.2024 eingegangene Äomg At
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ehemaligen Beschuldigen" ihm Rechtsanwalt F als Pflicht-
verteidiger beizuo'rrdneq rechEeitig gestellt.

Zudemlag ein Fall der notwendigen Verteidigung gernäß$ 140

Abs. 2 SIPO (Schwere der Rechtsfolge) vor, ü ... ldmt
ehennls Beschutdigenl im Falle einer erneuten Venrrteilung

mit dern Wid€rruf d€r ihm gewährten Bewährung ... die

Vollsbeckung einer Freiheitsstafc von einem Jah rmd sechs

Monaien gedmht hätte. Dies führt das AG auch zutreffend in
dem angefochtenen Beschluss aus.

Mithin hären die Emritlungsbehörden - die Polizei und die

StA - gern. $ 142 Abs. t SIPO dsn Ant'ag vom 30.72024 dem

Ermitttungsrichter dps AG unverzüglich vorlegen müssen.

Die .Unverzüglicbkeif ist nach einer Meinung nur gewabrt,

wenn dwch den Ermitlunguichter über den Anmg inncrhalb

von einbis zwEi Wochennachdessen Eingang bei den Ermjtt-

lung$ehönbnenrschieden cr€,rdenkann (so LG Ger4 Beschl.

v. 10.11.2021 - 11 Qs 3@n\.geckRS 2021, 40620). ob
-diCG 

steneen Meinmg zulölgän ist, tcdiriEier*dahfißteffi,
da nach der Rspr. der Kammer jedenfalls eine Vorlage des

Anfags beim arständigen Ermittlungsrichter nach mebr als

drei Sfoche,t nicht mehunve,ruüglich ist.
Zwar ist der Anhag drnch die StA - nach ertcblicher dort

Eingefsten€r Vrzög€rung (daar s.u.) - l€tztendlich doch

weitergeleitct worden, sodass er am 20.8.2024 und damit

gerade noctr lurz vor Ablauf der Dnei-Wocben-Frist nach

Antragstellung gegcnübcr da Polizei beim AG eingrng.

lm hier vorliegeirden (Ein"el-)Fall war dies aus Sicht der

Karnner jdeh nicht mehr unverzüglicll da ein (nahezu)

Auseizeir der Drei-Wochcn-Frist dem Beschleunigungs-

gruudsatz im Rahmen von Pflichtvertcidigerbesüellungen -
jedenfalls bei einer inhaltlich daart ,,überschauba.refl" Akte

wie im vorliegenden Fall - widerqpricht. Die StA hat bei

Ksnntnisnabme eines Antags auf Pflichtverteidigerbestel-

lung keinen Entsoheidungsqpiglraum, die Sache nicht unver-

züglich dem zus6ndigen Ermittlungsrichter voranlegen

Das Polizeirevier ... hat vorliegend die Akte nebst Antrag

vom30.7.2024schon mit Verfügung vom 2.8.2024, und damit

zügig und auch uuverzäglich, an die StA ... übersandt. Von

dort erfolge eine Weitedeinmg en das zuständige AG jedoch

erst mit Vcrfügung vom 19.8.2024 ... Diese Vorlage der

Errritthmgsakte an dsn zuständigen Ennittfungsrichter ist
jedenfalls nicht mehr unverzüglich.

Diese justizinterneir Vorgänge und Bearbeitungsweise der

Sachakte sind nicht dern ehemals Beschuldigten anzulasten.

Die Sachakte wude 17 Tage lang von der StA ... nicht aa &s
zuständige AG weitergeleitet (wobei frr die lGmmer ins-

besonder,e wenig nachvollziehbar isq wieso die StA allein für
die dortige Einhagung der Sache 13 Tage (D benötiete).

Folglich wurde der Antag vom30,7.2024 einem zuständigen

Ermitthmgsrichter nicht unverzriglich von den Ennittlungs-

behöfd€n vorgelegg sodass der Ermittlungsrichter hier aus-

nahmsweisc einc räbkwirkende Pflichwerteidigerbestellung

hätte vomehmen können (und aus Sicht der Kammer auch

mässen).
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Eine Ablehnuag eines Antrages auf - dann rückwirkende -
Pflichwerteidigung ist nach Einsüellung eines Ermittlungwer-
fahrens nach Auffassung der Kammer d"her nur rechtlich

".uläs$i& sowEit der Aneag auf Pflichtverteidigerbestclluag

der vor Ein$ellung des Verfahrens bei den zuständigen Ermitt-
lungsbehörden eingeht, unverzüglich von den Ermittlungs-

behörden, d-h- Polizei und StA an den zus6adigen Ermitt-
lunguichterweitcrgeleitet wir4 um den Anbag zubescheiden-

Nach Auffassung der Kammer kann so den Inrcressen sowohl

des Beschuldigten, dass ein Verteidiger seine Verteidigung

übernimmt, als auch den Intercssen der StA an einer zägigen

Bearbeiürng des Strafrerfahrens gedient werden. "

Datrer ist Rechtsanwalt F ... im vorliegenden Verfahren dem

ehemaligen Beschuldigten räckwirkend als Pflichtverteidig€r

zu bestellen.
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